
 

LEGENDE: 

SGB V / ZV-Ärzte 
Bisherige Fassung  
 

SGB V in der Änderungsfassung 
vom 23. 7.2015 
 

 
(1) relevante Auszüge des 
Gesetzestextes  
mit Absatznummer 
 

 
Ort & Art der Änderung: 
-  Gesetzestext unter Einarbeitung 
der … Änderungen  

 

Gesetzesbegründung laut Kabinettsentwurf & ergänzende 
Gesetzesbegründung laut Änderungsbeschluss des Bundestages 

 

 

Kooperationsspezifisches Kriterium 

im Nachbesetzungsverfahren 

 

SGB V / ZV-Ärzte 
Alte Fassung (Auszüge) 
 

SGB V in der Änderungsfassung vom 23. 7.2015 
mit blauer Unterlegung:  
Begründung der Gesetzesänderungen gemäß Kabinettsentwurf (kursiv 
schwarz) & Änderungsanträgen (Bdr 18/5123 - (kursiv rot) 
 

 
 
(4) Hat der Zulassungsausschuss in einem Planungsbereich, 
für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, nach 
Absatz 3a einem Antrag auf Durchführung eines Nachbe-
setzungsverfahrens entsprochen, hat die Kassenärztliche 
Vereinigung den Vertragsarztsitz in den für ihre amtlichen 
Bekanntmachungen vorgesehenen Blättern unverzüglich 
auszuschreiben und eine Liste der eingehenden Bewer-
bungen zu erstellen. Satz 1 gilt auch bei hälftigem Verzicht 
oder bei hälftiger Entziehung der Zulassung. Dem Zulas-
sungsausschuß sowie dem Vertragsarzt oder seinen Erben 
ist eine Liste der eingehenden Bewerbungen zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Unter mehreren Bewerbern, die die ausgeschriebene 
Praxis als Nachfolger des bisherigen Vertragsarztes 
fortführen wollen, hat der Zulassungsausschuß den Nach-
folger nach pflichtgemäßem Ermessen auszuwählen. Bei 
der Auswahl der Bewerber sind folgende Kriterien zu 
berücksichtigen:  
1.die berufliche Eignung, 
2.das Approbationsalter, 
3.die Dauer der ärztlichen Tätigkeit, 
4.eine mindestens fünf Jahre dauernde vertragsärztliche 
Tätigkeit in einem Gebiet, in dem der Landesausschuss 
nach § 100 Absatz 1 das Bestehen von Unterversorgung 
festgestellt hat, 
5.ob der Bewerber Ehegatte, Lebenspartner oder ein Kind 
des bisherigen Vertragsarztes ist, 
6.ob der Bewerber ein angestellter Arzt des bisherigen 
Vertragsarztes oder ein Vertragsarzt ist, mit dem die Praxis 
bisher gemeinschaftlich betrieben wurde, 
7.ob der Bewerber bereit ist, besondere Versorgungsbe-
dürfnisse, die in der Ausschreibung der Kassenärztlichen 
Vereinigung definiert worden sind, zu erfüllen. 
 
 
 
Ab dem 1. Januar 2006 sind für ausgeschriebene 

 

§ 103 wird wie folgt geändert: 
 

(4) Hat der Zulassungsausschuss in einem Planungs-
bereich, für den Zulassungsbeschränkungen 
angeordnet sind, nach Absatz 3a einem Antrag auf 
Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens 
entsprochen, hat die Kassenärztliche Vereinigung den 
Vertragsarztsitz in den für ihre amtlichen 
Bekanntmachungen vorgesehenen Blättern 
unverzüglich auszuschreiben und eine Liste der 
eingehenden Bewerbungen zu erstellen. Satz 1 gilt 
auch bei hälftigem Verzicht oder bei hälftiger 
Entziehung der Zulassung. Dem Zulassungsausschuß 
sowie dem Vertragsarzt oder seinen Erben ist eine 
Liste der eingehenden Bewerbungen zur Verfügung zu 
stellen.  
Unter mehreren Bewerbern, die die ausgeschriebene 
Praxis als Nachfolger des bisherigen Vertragsarztes 
fortführen wollen, hat der Zulassungsausschuß den 
Nachfolger nach pflichtgemäßem Ermessen 
auszuwählen. Bei der Auswahl der Bewerber sind 
folgende Kriterien zu berücksichtigen:  
1.die berufliche Eignung, 
2.das Approbationsalter, 
3.die Dauer der ärztlichen Tätigkeit, 
4.eine mindestens fünf Jahre dauernde 
vertragsärztliche Tätigkeit in einem Gebiet, in dem der 
Landesausschuss nach § 100 Absatz 1 das Bestehen 
von Unterversorgung festgestellt hat, 
5.ob der Bewerber Ehegatte, Lebenspartner oder ein 
Kind des bisherigen Vertragsarztes ist, 
6.ob der Bewerber ein angestellter Arzt des bisherigen 
Vertragsarztes oder ein Vertragsarzt ist, mit dem die 
Praxis bisher gemeinschaftlich betrieben wurde, 
7.ob der Bewerber bereit ist, besondere Versorgungs-
bedürfnisse, die in der Ausschreibung der Kassenärzt-
lichen Vereinigung definiert worden sind, zu erfüllen; 
8.  Belange von Menschen mit Behinderung beim 
Zugang zur Versorgung. 
 

Ab dem 1. Januar 2006 sind für ausgeschriebene Haus-
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Hausarztsitze vorrangig Allgemeinärzte zu berücksichtigen. 
Die Dauer der ärztlichen Tätigkeit nach Satz 5 Nummer 3 
wird verlängert um Zeiten, in denen die ärztliche Tätigkeit 
wegen der Erziehung von Kindern oder der Pflege 
pflegebedürftiger naher Angehöriger in häuslicher 
Umgebung unterbrochen worden ist. Die wirtschaftlichen 
Interessen des ausscheidenden Vertragsarztes oder seiner 
Erben sind nur insoweit zu berücksichtigen, als der 
Kaufpreis die Höhe des Verkehrswerts der Praxis nicht 
übersteigt.  
Kommt der Zulassungsausschuss in den Fällen des 
Absatzes 3a Satz 3 zweiter Halbsatz bei der 
Auswahlentscheidung nach Satz 4 zu dem Ergebnis, dass 
ein Bewerber auszuwählen ist, der nicht dem in Satz 5 
Nummer 5 und 6 bezeichneten Personenkreis angehört, 
kann er auch die Nachbesetzung des Vertragsarztsitzes mit 
der Mehrheit seiner Stimmen ablehnen, wenn eine 
Nachbesetzung aus Versorgungsgründen nicht erforderlich 
ist; Absatz 3a Satz 5, 6 und 8 gilt in diesem Fall 
entsprechend. 
 
 

arztsitze vorrangig Allgemeinärzte zu berücksichtigen. 
Die Dauer der ärztlichen Tätigkeit nach Satz 5 Nummer 
3 wird verlängert um Zeiten, in denen die ärztliche 
Tätigkeit wegen der Erziehung von Kindern oder der 
Pflege pflegebedürftiger naher Angehöriger in 
häuslicher Umgebung unterbrochen worden ist. Die 
wirtschaftlichen Interessen des ausscheidenden 
Vertragsarztes oder seiner Erben sind nur insoweit zu 
berücksichtigen, als der Kaufpreis die Höhe des 
Verkehrswerts der Praxis nicht übersteigt.  
 

Kommt der Zulassungsausschuss in den Fällen des 
Absatzes 3a Satz 3 zweiter Halbsatz bei der 
Auswahlentscheidung nach Satz 4 zu dem Ergebnis, 
dass ein Bewerber auszuwählen ist, der nicht dem in 
Absatz 3a  Satz 3 zweiter Halbsatz und Satz 6 in 
Verbindung mit Absatz 3a Satz 4 - 6 bezeichneten 
Personenkreis angehört, kann  er auch die Nachbe-
setzung des Vertragsarztsitzes mit der Mehrheit seiner 
Stimmen ablehnen, wenn eine Nachbesetzung aus 
Versorgungsgründen nicht erforderlich ist; Absatz 3a 
Satz  8, 9 und 11 Satz 10,11,13 und 14 gilt in diesem 
Fall entsprechend. Hat sich ein medizinisches 
Versorgungszentrum auf die Nachbesetzung des 
Vertragsarztsitzes beworben, kann auch anstelle der 
in Satz 5 genannten Kriterien die Ergänzung des 
besonderen Versorgungsangebots des medizinischen 
Versorgungszentrums berücksichtigt werden. 
 

 

Begründung Einfügung eines 8. Kriteriums in den Auswahlkatalog 

In der vertragsärztlichen Versorgung gibt es zwar bereits eine Vielzahl von barrierefreien Arztpraxen. Es bedarf jedoch 

weiterer Anstrengungen, um den Zugang zur Versorgung für Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Daher kann 

es bei der Nachbesetzung eines Arztsitzes ein zu berücksichtigendes Auswahlkriterium sein, ob der Nachfolger bereit 

ist, Maßnahmen zum Beispiel zum Abbau von baulichen Barrieren oder Barrieren bei der Kommunikation oder 

Informationsweitergabe zu ergreifen. Hiermit soll die Zahl entsprechender Arztpraxen erhöht werden. 

Begründung Bewerbung eines MVZ mit inhaltlicher Konzeption 

Bewerben sich MVZ auf eine ausgeschriebene Zulassung, können sie dies bisher nur, wenn sie im 

Nachbesetzungsverfahren bereits eine Ärztin oder einen Arzt vorweisen können, weil im Rahmen der vom 

Zulassungsausschuss zu treffenden Auswahlentscheidung nur personenbezogene Kriterien berücksichtigt werden. In 

der Realität ist es häufig der Fall, dass MVZ erst dann eine Ärztin bzw. einen Arzt akquirieren, wenn sie tatsächlich 

auch eine Zulassung bzw. Anstellungsgenehmigung haben. 

 Daher soll der Zulassungsausschuss bei der Nachbesetzung von Zulassungen, auf die sich ein MVZ bewirbt, auch 

berücksichtigen können, inwieweit durch die Erteilung der Zulassung das besondere Versorgungsspektrum des MVZ 

zu Gunsten der Patientenversorgung verbessert wird. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn mit der neuen 

Zulassung ein besonderes Versorgungskonzept des MVZ ermöglicht oder ergänzt wird. MVZ erfüllen als eigenständige 

Leistungserbringer einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Versicherten. Insbesondere soweit das MVZ ein 

fachübergreifendes ärztliches Leistungsspektrum anbietet, steht dabei die „Versorgung unter einem Dach“ als 

Leistungserbringungszweck beim MVZ im Vordergrund. Um diesen Versorgungszweck Rechnung zu tragen, bedarf es 

einer Regelung, die es dem MVZ ermöglicht, sich mit ihrem besonderen Versorgungskonzept auf einen 

ausgeschriebenen Vertragsarztsitz zu bewerben. Im Nachbesetzungsverfahren kann daher auch das besondere 

Versorgungsangebot eines MVZ geprüft werden. 

 




